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Urlaubsanspruch. Nur jene Mütter, die nach dem Mütterjahr 
ihre Arbeit wieder aufnehmen, erwerben für die tatsächlich 
gearbeitete Zeit einen anteiligen Urlaubsanspruch.5

Wurde der volle Jahresurlaub jedoch bereits gewährt, 
z. B. im Anschluß an den Wochenurlaub, kann der Betrieb 
den über den Anspruch auf Anteilurlaub hinaus gewährten 
Urlaub nicht zurückfordern.6

Der Betrieb ist nicht verpflichtet, der Mutter nach Ablauf 
des Mütterjahres sofort den Urlaub für die Zeit der Frei
stellung zu gewähren. Die Regelung des § 245 Abs. 1 AGB 
ist auf diesen Fall nicht anwendbar. Der Betrieb hätte durch
aus das Recht, zunächst von der Mutter zu verlangen, daß 
sie die Arbeit aufnimmt. Insoweit finden die Grundsätze der 
§§ 196 ff. AGB wieder Anwendung (Urlaubsvereinbarung). 
Davon wird aber in der Praxis nur selten Gebrauch gemacht, 
nämlich nur dann, wenn außergewöhnlicher Arbeitskräfte
bedarf besteht oder wenn die Mutter eine spezialisierte Kraft 
ist und dringend benötigt wird.

Sollte jedoch die Freistellung gemäß § 246 Abs. 1 AGB 
kurz vor dem 31. März des dem Urlaubsjahr folgenden Ka
lenderjahres enden, müßte der Betrieb allerdings dem Ur
laubsbegehren folgen. Reicht das Mütter jahr über den 
31. März des folgenden Kalenderjahres hinaus, entstünde ein 
Abgeltungsanspruch gemäß § 200 Buchst, b AGB.7

Festlegungen in Betriebskollektivverträgen

Werktätige, die von der Freistellung gemäß § 246 AGB Ge
brauch machen, gehören während dieser Zeit weiterhin zum 
Betrieb und haben damit ein Recht auf soziale Betreuung 
durch den Betrieb (§ 247 Abs. 1 AGB). Der Mutter stehen 
die sozialen Einrichtungen des Betriebes zur Verfügung, der 
Betrieb kümmert sich um ihre sozialen Belange und gewährt 
nötigenfalls Hilfe und Unterstützung.8 Das Recht auf soziale 
Betreuung wird im wesentlichen durch die verschiedenen 
Festlegungen in den jeweiligen Betriebskollektivverträgen 
konkret gestaltet.

Nach den allgemeinen Erfahrungen in verschiedenen vom 
Verfasser betreuten Betrieben im Kombinat Süß waren beste
hen die Maßnahmen der Unterstützung der freigestellten 
Mütter im wesentlichenln folgendem:
— Die Betriebe ’gewähren materielle und finanzielle Hilfe 

bei der Verbesserung der Wohnbedingungen, z. B. durch 
Bereitstellung von Maschinen und Geräten oder Hand
werkszeug bzw. durch zeitweiliges Bereitstellen von Fach
kräften. Die Unterstützung bei der Errichtung von Eigen
heimen erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun
gen9 bzw. auch noch darüber hinaus.

— Bei der Verteilung ,^on Urlaubsplätzen werden die frei
gestellten Mütter mit einbezogen.

— Die freigestellten Mütter können ihre Kinder mit in die
betrieblichen Ferienlager schicken, soweit diese die ge
sundheitlichen und altersmäßigen Voraussetzungen erfül
len. •

— Soweit die örtlichen Voraussetzungen vorliegen, können 
die Mütter mit ihrem Kind bzw. Kindern auch am preis
gestützten Mittagessen des Betriebes teilnehmen. Die Er
fahrungen besagen aber, daß die Mütter von dieser Mög
lichkeit nur dann Gebrauch machen, wenn sie in der Nähe 
des Betriebes wohnen.

— In den Betrieben ist die ärztliche, z. T. auch die zahnärzt
liche Betreuung der Werktätigen — auch für die freige
stellten Mütter — gesichert. Damit bleiben ihnen zum gro
ßen Teil Wartezeiten erspart.

— Die vom Betrieb auf vertraglicher Grundlage organisier
ten Dienstleistungen wie Schneiderleistungen, Fußpflege, 
Wochenkartenverkauf für den Kraftverkehr können auch 
von den freigestellten Müttern in Anspruch genommen 
werden.10 »

— An den gesellschaftlichen und betrieblichen Höhepunkten 
werden die freigestellten Mütter zu entsprechenden Ver
anstaltungen eingeladen. Das betrifft z. B. Feierstunden 
anläßlich des 8. März, 1. Mai, 7. Oktober, des Tages des 
Lebensmittelarbeiters und bestimmter Betriebsjubiläen.

— An vom Betrieb organisierten Wanderfahrten und Sport
festen können die freigestellten Mütter zu den gleichen 
Bedingungen wie die anderen Werktätigen teilnehmen.

— Die freigestellten Mütter haben auch Anspruch auf die im 
BKV geregelten Beträge bei Eheschließung sowie bei so
zialistischer Namensgebung und bei der Jugendweihe ihrer 
Kinder.11

— Durch die gewerkschaftliche Kasse der gegenseitigen Hilfe 
hat die freigestellte Mutter im sozialen Notfall (z. B. 
alleinstehende Mutter) die Möglichkeit, sich einen be
stimmten Geldbetrag zinslos zu leihen.

— Die freigestellten Mütter werden bei der Versorgung mit 
Krippen- und Kindergartenplätzen durch den Betrieb un
terstützt.12

— In § 247 Abs. 1 AGB wird auch die Nutzung der Möglich
keiten der Aus- und Weiterbildung während der Freistel
lung geregelt. Frauen, die vor der Freistellung eine Fach
arbeiter-, Meister-, Fach- oder Hochschulausbildung be
gonnen haben, setzen diese in aller Regel in der Zeit 
der Freistellung fort. Sie haben dann Ansprüche aus der 
Aus- bzw. Weiterbildungsmaßnahme wie alle übrigen 
Werktätigen.
Allerdings entsteht kein zusätzlicher Freistellungsan

spruch für diese Qualifizierung, soweit die Frau bereits aus 
Gründen der Mutterschaft freigestellt ist. Im Falle der Fort
führung oder des vereinbarten Beginns der Qualifizierungs
maßnahme während der Freistellung hat die Mutter An
sprüche entsprechend den betriebskollektivvertraglichen Re
gelungen auf Büchergeld und Prämiierungen für das Errei
chen bestimmter Studienergebnisse sowie entsprechend den 
Vereinbarungen im Qualifizierungsvertrag.

Die Regelungen in den Betriebskollektivverträgen und die 
Fürsorge der Betriebe für die Mütter während der Frei
stellung hat sich im Bereich des VEB Kombinat Süßwaren 
über viele Jahre hinweg bewährt. Die Mütter gehen nach 
der Freistellung gern in „ihren“ Betrieb zurück, und in eini
gen Fällen konnten sie nach der Freistellung eine qualifi
ziertere und höher bewertete Tätigkeit aufnehmen, da sie 
während der Zeit der Freistellung mit Unterstützung des 
Betriebes begonnene Weiterbildungsmaßnahmen fortsetzen 
konnten.
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Konsequente Leitungstätigkeit
zur Qualifizierung der Zivil-, Familien-
und Arbeitsrechtspreehung

Die Qualifizierung der gerichtlichen Arbeit in Vorbereitung 
auf den XI. Parteitag der SED fordert eine ständige Ausein
andersetzung mit den erreichten Ergebnissen, die regelmäßige 
kritische Wertung der eigenen Arbeit auf der Grundlage fort
geschrittener Erfahrungen, die andere Gerichte bei der Be
wältigung ihrer Aufgaben gewonnen haben. Die Berichterstat
tung der. Kreisleitung Annaberg im Sekretariat des Zentral
komitees der SED und die damit im Zusammenhang stehen
den grundsätzlichen Hinweise von I. R a m m ,  wie im Kreis
gericht Annaberg eine hohe Wirksamkeit der gerichtlichen 
Tätigkeit erreicht worden ist (vgl. NJ 1985, Heft 2, S. 58 f.), 
haben wohl allen Leitungskadern der Kreisgerichte wesent
liche Erkenntnisse vermittelt; sie zwingen zugleich zur kriti
schen Stellungnahme, wie es im eigenen Gerichtskollektiv 
verstanden wird, den höher gewordenen Anforderungen 
gerecht zu werden.

Neben der halbjährlichen Arbeitsplanung wird am Stadt
bezirksgericht Berlin-Lichtenberg in einem jährlichen 
Arbeitsprogramm niedergelegt, welche Schwerpunktaufgaben, 
die sich insbesondere aus den Dokumenten der Parteiführung, 
der zentralen Justizorgane und des Stadtgerichts Berlin 
ergeben, im laufenden Planjahr besonders zu beachten 
sind. Die Umsetzung dieser Aufgaben auf die konkreten


